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RS OGH 1974/12/17 4Ob360/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1974

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Fast immer werden nur einzelne charakteristische und daher au0allende Bestandteile einer Bezeichnung vom

Beschauer behalten, sodaß unter Umständen sogar erhebliche Abweichungen in jenen Bestandteilen einer

Bezeichnung, die nicht wiederkehren, im Hinblick auf die dominierenden gleichen Bestandteile eine Verwechslung

nicht mehr ausschließen können.
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